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Rhein-Erft-Kreis 

 

BEKANNTMACHUNG 
Feststellung der Gültigkeit der Wahl des Landrates (Haupt- und Stichwahl) 

 
 
 
Gem. § 75 a i.V.m. § 65 Kommunalwahlordnung (KWahlO) gebe ich bekannt, dass der 
Kreisausschuss des Rhein-Erft-Kreises in seiner Sitzung am 18.03.2021 nach Vorprüfung 
durch den Wahlprüfungsausschuss des Rhein-Erft-Kreises die Hauptwahl des Landrates des 
Rhein-Erft-Kreises am 13.09.2020 und die  Stichwahl des Landrates des Rhein-Erft-Kreises 
am 27.09.2020 gem. § 46 b i.V.m. § 40 Abs. 1 Buchstabe d KWahlG jeweils für gültig erklärt 
hat. 
 
Aufgrund der durch den Landtag NRW festgestellten pandemischen Lage wurden die 
Aufgaben des Kreistages des Rhein-Erft-Kreises vorübergehend gem. § 50 Abs. 4 KrO NRW 
auf den Kreisausschuss übertragen. Diese Delegation gilt solange die epidemische Lage von 
landesweiter Tragweite in Kraft ist (Kreistags-Beschluss vom 05.11.2020, DS.-Nr.: 
386/2020). 
 
Gegen den Beschluss des Kreisausschusses vom 18.03.2021, mit dem er die Wahl des 
Landrates (Haupt- und Stichwahl) für gültig erklärt hat, kann gem. § 46 b i.V.m. § 41 Abs. 1 
KWahlG binnen eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 
 
Die Klage steht auch der Aufsichtsbehörde zu. Ein Vorverfahren nach dem 8. Abschnitt der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) findet nicht statt. 
 
Gem. § 81 Abs. 1 Verwaltungsgerichtsordnung ist die Klage schriftlich beim Verwaltungs-
gericht Köln, Appellhofplatz, 50667 Köln, zu erheben. Sie kann auch zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Verwaltungsgerichts Köln erhoben werden. 
 
Die Klage kann auch in elektronischer Form beim Verwaltungsgericht Köln nach Maßgabe 
der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungs- und 
Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen – ERVVO VG/FG – vom 07.11.2012 (GV. 
NRW. S. 548) eingereicht werden.  
 
 

Bergheim, den  19.03.2021 

 

gez. 

Michael Vogel 
Kreisdirektor  
als Wahlleiter 
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Rhein-Erft-Kreis 

 

BEKANNTMACHUNG 
Feststellung der Gültigkeit der Wahl der Vertretung des Rhein-Erft-Kreises 

(Kreistagswahl) 

 
 
 
Gem. § 65 Kommunalwahlordnung (KWahlO) gebe ich bekannt, dass der Kreisausschuss des 
Rhein-Erft-Kreises in seiner Sitzung am 18.03.2021 nach Vorprüfung durch den 
Wahlprüfungsausschuss des Rhein-Erft-Kreises die Wahl der Vertretung des Rhein-Erft-
Kreises (Kreistagswahl) am 13.09.2020 gem. § 40 Abs. 1 Buchstabe d Kommunalwahlgesetz 
(KWahlG) für gültig erklärt hat. 
 
Aufgrund der durch den Landtag NRW festgestellten pandemischen Lage wurden die 
Aufgaben des Kreistages des Rhein-Erft-Kreises vorübergehend gem. § 50 Abs. 4 KrO NRW 
auf den Kreisausschuss übertragen. Diese Delegation gilt solange die epidemische Lage von 
landesweiter Tragweite in Kraft ist (Kreistags-Beschluss vom 05.11.2020, DS.-Nr.: 
386/2020). 
 
Gegen den Beschluss des Kreisausschusses vom 18.03.2021, mit dem er die Wahl der 
Vertretung des Rhein-Erft-Kreises (Kreistagswahl) für gültig erklärt hat, kann gem. § 41 
Abs. 1 KWahlG binnen eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 
 
Die Klage steht auch der Aufsichtsbehörde zu. Ein Vorverfahren nach dem 8. Abschnitt der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) findet nicht statt. 
 
Gem. § 81 Abs. 1 VwGO ist die Klage schriftlich beim Verwaltungsgericht Köln, 
Appellhofplatz, 50667 Köln, zu erheben. Sie kann auch zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäfts-stelle des Verwaltungsgerichts Köln erhoben werden. 
 
Die Klage kann auch in elektronischer Form beim Verwaltungsgericht Köln nach Maßgabe 
der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und 
Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen – ERVVO VG/FG – vom 07.11.2012 (GV. 
NRW. S. 548) eingereicht werden.  
 
 

Bergheim, den  19.03.2021 

 
 
gez. 

 
Michael Vogel 
Kreisdirektor 
als Wahlleiter 

3



Bekanntmachung der Änderung der Verbandsatzung des Wasser- und Bodenverbandes Brühl 
Schwadorf mit Sitz in Brühl  

Aufgrund der Coronavirus-Epidemie sind Sitzungen und Beschlüsse des Vorstandes sowie die 
Durchführung der Verbandsversammlung nur erschwert oder gar nicht möglich. Nun sollen Sitzungen 
in Telefon- und Videokonferenzen und Beschlüsse im Umlaufverfahren ermöglicht werden. Zudem 
wird die Anzahl der Vorstandsmitglieder verringert. Bedingt durch die vorgenannten Ausführungen 
ist eine Anpassung der Verbandssatzung erforderlich.  Die Verbandsversammlung hat die Neufassung 
der Satzung des Wasser- und Bodenverbandes Brühl-Schwadorf am 10.03.2021 einstimmig mit einer 
Enthaltung gem. § 38 der Satzung beschlossen. Die Satzung ist als Anlage beigefügt.   

Die Satzungsänderung wird hiermit gem. § 58 Abs. 2 des Wasserverbandsgesetzes (WVG) 
aufsichtsbehördlich genehmigt und veröffentlicht und tritt mit der Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung in der Änderungsfassung vom 20. Dezember 1996 außer Kraft. 

Bergheim, den 18.03.2021 
Der Landrat des Rhein-Erft-Kreises 
Im Auftrag 
gez. 

vom Felde 
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BERGHEIM
- Öffentliche Bekanntmachung -

I. Entwurf der Haushaltssatzung der Kreisstadt Bergheim für die Jahre 2021 und 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

- in der derzeit gültigen Fassung - hat der Rat der Stadt Bergheim mit Beschluss vom

folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben

der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie

eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen
Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit
dem Gesamtbetrag der Erträge auf
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

im Finanzplan mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit auf
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit auf

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der

Investitionstätigkeit auf
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der

Investitionstätigkeit auf

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der

Finanzierungstätigkeit auf
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der

Finanzierungstätigkeit auf

festgesetzt.

2021 2022

�������������������������¼
�������������������������¼

�������������������������¼

�������������������������¼

�����������������������¼

�����������������������¼

�������������������������¼

�������������������������¼

�������������������������¼
�������������������������¼

�������������������������¼

�������������������������¼

�����������������������¼

�����������������������¼

�������������������������¼
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§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme

für Investitionen erforderlich ist, wird auf

festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur

Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren

erforderlich ist, wird auf

festgesetzt.

2021 2022

�� �� ���� �� �� ���� �� �� ���¼ �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���¼

2021 2022

�� �� ���� �� �� ���� �� �� ���¼ �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���¼

§ 4
Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

2021 2022

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des

voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan

wird auf �������� �������������¼ �� ���� �� �� ���� �� �� ���¼

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund

des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan

wird auf �����¼ �� ���� �� �� ���� �� �� ���¼

festgesetzt.

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in

Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

festgesetzt.

§ 6
Steuersätze

2021 2022

�������������������������¼ �������������������������¼

Die Steuersätze Rh- die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wie folgt

festgesetzt:

1. Grundsteuer 2021 2022

�‡1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) auf 340 v.H. 340 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 600 v.H. 600 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 500 v.H. 500 v.H.
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§ 7
Sonstige Regelungen

1. Stellenplan
�6�R�Z�H�L�W���L�P���6�W�H�O�O�H�Q�S�O�D�Q���G�H�U���9�H�U�P�H�U�N���Ä �N�•�Q�I�W�L�J���Z�H�J�I�D�O�O�H�Q�G������ �N�Z�����D�Q�J�H�E�U�D�F�K�W���L�V�W�����G�•�U�I�H�Q���G�L�H�V�H
Stellen sobald sie frei werden nicht mehr besetzt werden.

�'�L�H���L�P���6�W�H�O�O�H�Q�S�O�D�Q���D�X�V�J�H�Z�L�H�V�H�Q�H�Q���N�X���6�W�H�O�O�H�Q�����Ä�N�•�Q�I �W�L�J���X �P�Z�D�Q�G�H�O�Q������ �Z�H�U�G�H�Q���X �P�J�H�Z�D�Q�G�H�O�W��

wenn die Stellen neu besetzt werden.

Zusammenfassung von Budgets gemäß § 21 KomHVO

2.1.Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeilen 11 und 12) alter Teilergebnispläne

werden zu einem Budget zusammengefasst. Gleiches gilt für die entsprechenden
Auszahlungen.

2.2.Die Personalnebenaufwendungen (Kontengruppe 5411) aller Teilergebnispläne werden
zu einem Budget zusammengefasst. Gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen.

2.3.Die bilanziellen Abschreibungen (Zeile 17) aller Teilergebnispläne werden zu einem
Budget zusammengefasst.

2.4.Die Inneren Verrechnungen (Kontengruppen 4811 sowie 5811) aller Teilergebnispläne
werden zu einem Budget zusammengefasst.

3. Generelle Deckungsvermerke für Ausgaben gemäß § 21 KomHVO

3.1.Die in den Teilergebnisplänen der Produktgruppen festgesetzten Aufwendungen sind
grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für d ie entsprechenden
Auszahlungen. Ausnahmen hiervon sind die unter Punkt 2 genannten Einzelbudgets.

3.2.Die in den Teilfinanzplänen der Produktgruppen veranschlagten Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3.3.Zahlungsunwirksame Aufwendungen können nicht zur Deckung von zahlungswirksamen

Aufwendungen herangezogen werden.
3.4.Eine gegenseitige Deckung zwischen Teilergebnis- und Teilfinanzplänen der

Produktgruppen ist nicht möglich.

4. Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 12 Abs. 2 KomHVO

Die Verpflichtungsermächtigungen aller in der Verantwortung eines Fachbereichs stehenden
Produktgruppen werden zu einem Budget zusammengefasst und sind gegenseitig
deckungsfähig.

5. Generelle Zweckbindung von Einnahmen gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO (unechte Deckung)

5.1. Sofern nicht in den Teilplänen entsprechende Planvermerke enthalten sind, berechtigen

Mehrerträge bei einzelnen Produktsachkonten zu Mehraufwendungen bei einzelnen
Produktsachkonten unter folgenden Voraussetzungen:

5.1.1.Es handelt sich um Produktsachkonten einer Produktgruppe.

5.1.2. Es besteht eine rechtliche Zweckbindung oder ein enger Sachzusammenhang
zwischen Ertrag und Aufwand.

5.1.3. Die Anwendung der unechten Deckung führt nicht zu einer Verschlechterung des

Zahlungssaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit.

5.1.4. Die im Rahmen der unechten Deckung verstärkten Produktsachkonten dürfen
diese Mittel nicht an andere Produktsachkonten abgeben.
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Gleiches gilt für Mehreinzahlungen und Mehrausgaben aus lfd. Verwaltungstätigkeit im
entsprechenden Teilfinanzplan.

5.2.Zweckgebundene Mindereinzahlungen bei Investitionen bei einzelnen Produktsachkonten

einer Investitionsnummer verpflichten zu Minderauszahlungen bei einzelnen

Produktsachkonten derselben Investitionsnummer.

5.3.Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit bei einzelnen Produktsachkonten einer
Investitionsnummer berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit bei
einzelnen Produktsachkonten derselben Investitionsnummer unter folgenden

Voraussetzungen:
5.3.1. Es besteht eine rechtliche Zweckbindung oder ein enger Sachzusammenhang

zwischen Einzahlung und Auszahlung.
5.3.2. Die im Rahmen der unechten Deckung verstärkten Produktsachkonten dürfen

diese Mittel nicht an andere Produktsachkonten abgeben.

5.4. Al le Aufwands- und Auszahlungsansätze, denen zweckgebundene Erträge und
Einzahlungen gegenüberstehen (z. B. aus Bundes- oder Landesförderung), sind bis zur

Vorlage des entsprechenden Bewilligungsschreibens gesperrt. Die Freigabe erfolgt auf
Antrag durch den Stadtkämmerer.

Bestätigt Aufgestellt
gem. § 80 Abs. 1 GO NRW gem. § 80 Abs. 1 GO NRW

Bergheim, den 15. März 2021 Bergheim, den 15. März 2021

gez. Mießeler, Bürgermeister gez. Esser, Stadtkämmerer

I I . Der Entwurf der Haushaltssatzung der Kreisstadt Bergheim für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

(Doppelhaushalt) liegt mit Anlagen gem. § 80 Abs.3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen (GO NRW) - in der derzeit gültigen Fassung - ab dem 24. März 2021 im Rathaus in Bergheim,

Fachbereich Finanzen, Abteilung Kämmerei und Beteiligungsmanagement, Bethlehemer Str. 9-11, Zimmer

2.07, während der allgemeinen Dienststunden, Montag bis Freitag von 8.00 - 12.00 Uhr und Donnerstag

�Y �R�Q�� �� �� �� �� �� �� �² �� �� �� �� �� �� �� �8�K�U���� �E�L�V���]�X �P���$ �E�V�F�K�O�X�V�V���G�H�V���% �H�U�D�W�X�Q �J�V�Y �H�U�I�D�K�U�H�Q�V���G�X�U�F�K���G�H�Q�� �5�D�W���G�H�U���.�U�H�L�V�V�W�D�G�W���]�X �U

Einsichtnahme öffentlich aus.

Über Einwendungen, die von Einwohnern oder Abgabepflichtigen gegen den Entwurf innerhalb einer Frist

von 14 Tagen nach Beginn der Auslegung beim Bürgermeister der Kreisstadt Bergheim, Fachbereich

Finanzen, Abteilung Kämmerei und Beteiligungsmanagement, Bethlehemer Str. 9-11, 50126 Bergheim,

erhoben werden, beschließt der Rat in öffentlicher Sitzung.

Bergheim, den 15. März 2021

er, Bürgermeister
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